
02.09.2022

Ihre Anfrage vom 00.08.22

Sehr geehrter Herr Ebeling,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 09.08.22 zu der wir wie folgt Stellung 
nehmen:

A. Landespolizei
A1.) Wie bewerten Sie die Erlaubnis zum Einsatz von "V-Leuten" 
bei der Polizei?

Die PIRATENPARTEI ist Unterstützer von NoNPOG. NoNPOG richtete 
sich auch gegen die §§ 36 und 36a Einsatz von V-Leuten und verdeckten 
Ermittlerinnen. Wir sprechen uns daher gegen den Einsatz von V-Leuten 
durch die Polizei.

A2.) Wie stehen Sie zur Forderung der grundsätzlichen Abschaffung 
polizeilicher und geheimdienstlicher Befugnisse zum Einsatz kleiner 
wie großer Staatstrojaner?

Den Einsatz von Trojanern lehnen wir grundsätzlich ab.Trojaner nutzen 
Sicherheitslücken aktiv aus, die auch von Kriminellen genutzt werden 
können. Sicherheitslücken gehören geschlossen und nicht missbraucht.

A3.) Wie bewerten Sie den polizeilichen Einsatz von Pfefferspray 
angesichts einer Ächtung dieses chemischen Kampfstoffes bei 
kriegerischen Auseinandersetzungen durch die Vereinten Nationen?

Chemische Kampfstoffe (cK) unterscheiden sich von Pfefferspray 
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erheblich. Chemische Kampfstoffe haben das Ziel, Menschen zu töten, zumindest aber längerfristig 
kampfunfähig zu machen. Auch wenn Augenreizstoffe im weitesten Sinne zu den cK gehören, 
können diese ein mildes Mittel darstellen um zivilen Unruhen zu begegnen 
(www.ifhv.de/documents/huvi/huv_2005/1_2005.pdf) Wo sie allerdings gegen friedliche 
Demonstrierende eingesetzt werden, lehnen wir sie ab.

A4.) Inwiefern rechnen Sie einer polizeilichen, offenen Videoüberwachung des öffentlichen 
Raums Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit zu?

Sie ist unverhältnismäßig, da dabei eine Vielzahl von Menschen in ihrem Verhalten dokumentiert 
werden, die absolut keinen Anlass dazu geben. Es ist ein Grundsatz des Datenschutzes, 
Datensparsamkeit einzuhalten. Dies ist mit dem massenhaften Aufzeichnen im Rahmen der 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht in Einklang zu bringen.

Wir lehnen somit die Videoüberwachung öffentlicher und privater Räume grundsätzlich ab. Wird 
trotzdem eine begründete Überwachung bestimmter Orte gestattet, sind die Kameras so 
einzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen auf jeden Fall eingehalten werden. 
Sollte dies unmöglich sein, sind sie außer Betrieb zu nehmen.

Auf Versammlungen sollen Ordnungskräfte Videoaufzeichnungen nur anfertigen dürfen, wenn dies 
unumgänglich ist. In diesen Fällen fordern wir mehr Transparenz und Information durch die 
Behörden ein. Es muss sicherstellt werden, dass Aufzeichnungen unmittelbar nach Ende der 
Versammlung unwiderruflich gelöscht werden. Dies betrifft auch Übersichtsaufnahmen oder solche,
die zu Übungszwecken erstellt wurden. Der Versammlungsleitung muss es jederzeit möglich sein, 
das Löschen der Aufzeichnungen zu überprüfen.

In den letzten Jahren sind durch Forschung und Entwicklung immer kleinere und leistungsfähigere 
Flugkörper entstanden, die unbemannt und teilweise autonom den Luftraum durchfliegen können – 
so genannte Drohnen oder Minicopter.

Wir stehen den Einsätzen dieser Flugobjekte kritisch gegenüber, da sich hier umfassende 
Datenschutz- und Bürgerrechtsfragen ergeben. Nach wie vor halten wir die gesetzlichen 
Grundlagen zur Nutzung und zum Einsatz für unzureichend.

Wir wollen daher den Einsatz von Minicoptern durch polizeiliche Einsatzkräfte unterbinden. Der 
Einsatz von Drohnen bei Demonstrationen bedeutet einen massiven Eingriff in die 
Versammlungsfreiheit, da hierbei Demonstrierende systematisch abgefilmt und überwacht werden. 
Es ist für uns kein zu tolerierendes Risiko, Menschen durch den Ausfall von Technik  körperlich zu 
gefährden oder Schaden zukommen zu lassen. Wir werden uns dafür einsetzen, bisher nicht 
öffentlich gemachte polizeiliche Drohneneinsätze aufzuarbeiten und die Daten der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

A5.) Sind Sie für oder gegen eine pseudonymisierte Kennzeichnung von Polizisten und 
Polizistinnen?

Ja, wir sind dafür. Insbesondere auf Versammlungen kommt es immer wieder zu rechtswidrigen 
Übergriffen einzelner Polizisten und Polizistinnen. Häufig erhalten die Betroffenen keine Auskunft 
zum Namen der Beamten, obwohl diese verpflichtet sind, ihren Namen auf Verlangen mitzuteilen.

Aus diesem Grund setzen wir uns für die Einführung einer deutlich erkennbaren, individuellen 
Identifikationsnummer für Polizisten und Polizistinnen auf Versammlungen ein. Um die 
Anonymität der Beamten zu gewährleisten, soll diese Nummer für jeden Einsatz neu vergeben 



werden. Die Aufschlüsselung wird nur für Ermittlungsbehörden möglich sein.

A6.) Wie ist Ihre Haltung zum Einsatz von Taser-Elektroschockpistolen für die 
Streifenpolizei?

Die Anwendung von Tasern mag im Vergleich zum Schusswaffeneinsatz das mildere Mittel sein, 
bei Herzkranken kann diese jedoch zu Todesfällen führen. Da die vermeintliche geringe 
Gefährlichkeit zu schnelleren Einsätzen durch eine verringerte Hemmschwelle führt, stehen wir 
dem Einsatz von Tasern kritisch gegenüber. Abgesehen davon sind die Regeln, die bspw. einen 
Einsatz gegen Schwangere untersagen, praxisfern. Vor dem vierten Monat ist eine Schwangerschaft 
selten so ausgeprägt, dass sie eindeutig als solche zu identifizieren ist. In der kalten Jahreszeit noch 
weniger. Der Einsatz von Tasern muss somit hierarchisch zumindest hinter dem Einsatz vom 
Schlagstock geregelt sein.

A7.) Wie bewerten Sie den polizeilichen Einsatz von BodyCams?

Der bisherige Einsatz von Bodycams hat keinen signifikanten Einfluss auf Gewalttaten gegen 
Polizeibedienstete aufgezeigt. Schon im Bündnis gegen das Polizeigesetz haben wir uns gegen die 
rechtlichen Regelungen zum Einsatz dieser Technik ausgesprochen und halten die Kritik daran 
aufrecht.

A8.) Wie bewerten Sie die Nutzung "sozialer Medien" durch die Polizei, insbesondere die 
Vorführung sogenannter "Instacops" durch einige Polizeidirektionen?

Wenn die Sicherheitsbehörden auf sozialen Medien aktiv sind, ist dies eine Form der Bürgernähe, 
die zu begrüßen ist. Wo dies dazu genutzt wird, von den Sicherheitsbehörden gewünschte 
Stimmungen zu erzeugen, lehnen wir den Einsatz ab.

A9.) Halten Sie Änderungen am Nds. Polizeigesetz (NPOG) für nötig und falls ja, welcher 
Art?

Wir waren Partner im NoNPOG-Bündnis im Kampf gegen das NPOG. Insofern tragen wir alle dort 
genannten Forderungen auf eine Nichtnutzung der erweiterten Befungnisse mit.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass es sich bei den nach NPOG § 13 f. nicht näher 
benannten Orten, an denen Überprüfungen von Menschen und Gegenständen vorgenommen werden
können, um Schrödingers Orte handelt. Denn wie eine Anfrage an das Innenministerium ergab, gibt 
es solche Orte zwar nicht, dennoch dürfen sie aus einsatztaktischen Gründen nicht bekannt werden. 
Eine solche Situation ist mit unserem Anspruch an Transparenz staatlichen Handelns nicht in 
Einklang zu bringen. Daher setzen wir uns für die barrierefreie Bekanntmachung von Kriterien ein, 
nach denen aufgrund der örtlichen Situation Kontrollen von Menschen und Gegenständen 
vorgenommen werden dürfen. Die daraus resultierenden Orte sollen ebenfalls bekannt gemacht 
werden.

B. Versammlungsfreiheit
B1.) Was halten Sie von einer Vereinheitlichung der Versammlungsgesetze auf Bundesebene?

Dies ist hilfreich, damit nicht zufällig bei einer Versammlung anwesende Personen im Glauben, ihr 
jeweiliges Handeln wäre gesetzeskonform, weil es in ihrem Bundesland so ist, als Gesetzesbrecher 
agieren, weil die jeweilige Landesregelung eine andere ist.



B2.) Sind Sie für oder gegen die Abschaffung einer Anmeldepflicht von 
Kleinstversammlungen?

Ja, wir sind für deren Abschaffung. Allein schon, weil eine Aktionsform, bei der je zwei Personen in
einem Abstand von mehreren Metern unabhängig voneinander agieren, davon nicht erfasst würde, 
sich also die Anmeldung leicht unterlaufen ließe. Wird eine jeweilige Gruppe größer, müssen 
Spontananmeldungen sanktionsfrei möglich sein.

B3.) Halten Sie Änderungen am Nds. Versammlungsgesetz (NVersG) für nötig und falls ja, 
welcher Art?

Das Recht auf offene Diskussion und öffentliche Meinungsäußerung ist ein wesentlicher Bestandteil
einer lebendigen und freien Demokratie. So bietet das Versammlungsrecht grundsätzlich jedem die 
Möglichkeit, Meinung friedlich und im Rahmen des Grundgesetzes zu äußern. Dieses Recht wird 
zum Beispiel auch bei Demonstrationen ausgeübt.

Das vom niedersächsischen Landtag 2011 verabschiedete 2019 geänderte Versammlungsrecht ist 
ähnlich wie in Bayern oder Baden-Württemberg ein Versammlungsverhinderungs-Gesetz, für 
dessen Durchsetzung zudem unnötige Bürokratie aufgebaut wird. Wir wollen diese Änderungen 
rückgängig machen und setzen uns für ein für alle Seiten anwendbares und rechtssicheres 
Versammlungsgesetz ein.

In einem neuen Versammlungsgesetz sollen die in den letzten Jahrzehnten durch Gerichte 
aufgegebenen Anforderungen eingearbeitet werden. Es gibt eine Vielzahl richterlicher 
Entscheidungen, die bisher nicht in das niedersächsische Gesetz eingeflossen sind.

Wir wollen insbesondere die Kommunikation zwischen den Versammlungsleitendes, den 
Teilnehmenden und den Behörden erleichtern und fördern. Hierzu zählt auch, dass mögliche 
Auflagen frühzeitig übersandt werden. Es soll eindeutige Auflagenkataloge für jede Kommune 
geben, die Behördenwillkür nicht mehr zulässt. Diese Kataloge sollen als grundlegender Standard 
für alle Versammlungen gelten.

Darüber hinausgehende Auflagen, die sich durch Sonderfälle durchaus ergeben können, müssen 
konkretisiert und begründet werden. Es muss für jeden ohne Jurastudium möglich sein, die 
Auflagen und die Gründe der Erteilung sofort zu verstehen. Bei Problemen mit nicht eindeutigen 
und nachvollziehbaren Auflagen müssen Behörden ausführliche Hilfestellungen geben.

Der Versammlungsleitung obliegt die Verantwortung für die Versammlung. Sie kann daher auch für 
Verstöße gegen Auflagen und Gesetze herangezogen werden, die Dritten innerhalb der 
Versammlung vorgeworfen werden. Daher setzen wir uns dafür ein, dass der Versammlungsleitung 
zu Polizeiaktionen führende Ereignisse sobald wie möglich schriftlich mitgeteilt werden. Dazu 
gehören auch die Vorwürfe gegen Versammlungsteilnehmende bei vorläufigen und vollzogenen 
Festnahmen.

Wer eine Versammlung nach den Regeln unseres Grundgesetzes durchführt, muss auch das Recht 
haben, seine Meinung entsprechend zu äußern.

Daher müssen auch neue Formen von Versammlungen in Zukunft bei der Gesetzgebung 
berücksichtigt werden. Die in den letzten Jahren immer öfter stattfindenden Flashmobs werden 
zurzeit nicht vom Versammlungsrecht erfasst bzw. ermöglicht.



Friedliche Gegendemonstrationen müssen umfänglicher berücksichtigt werden. Das Blockieren von
Demonstrationszügen lehnen wir allerdings ab.

C. Landesgeheimdienst
C1.) Wie stehen sie dazu, dass die Möglichkeit beim Verfassungsschutz Auskunft über 
gespeicherte Daten der eigenen Person zu erhalten und damit die Möglichkeit gegen mögliche 
rechtswidrige Speicherungen gerichtlich vorzugehen, soweit eingeschränkt wurde, dass sie 
faktisch abgeschafft wurde?

Ablehnend, wir fordern, das Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten unbedingt 
durchzusetzen. Alle von Maßnahmen des Verfassungsschutzes Betroffenen sollen nach Ablauf einer
festgeschriebenen Frist aufforderungslos über Ermittlungen und Ergebnisse informiert werden. 
Anwaltliche Akteneinsicht muss gewährt werden.

C2.) Welche Konsequenzen sehen sie aus dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zum 
bayrischen Verfassungsschutzgesetz für die Regelungen im nds. Verfassungsschutzgesetz?

Das Urteil muss 1:1 in den mit den damit korrespondierenden niedersächsischen Regelungen 
umgesetzt werden.

C3.) Wie stehen Sie zu der Forderung, den Nds. Inlandsgeheimdienst ("Verfassungsschutz") 
abzuschaffen?

In der Vergangenheit häuften sich Unregelmäßigkeiten und schwere Fälle von Amtsmissbrauch 
durch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der hierdurch entstehende Schaden für die Demokratie 
wird durch keinen möglichen Nutzen aufgewogen. Der Verfassungsschutz ist ein Fremdkörper in 
der Demokratie und wir fordern seine Abschaffung. Solange die hierfür notwendigen Mehrheiten 
fehlen, muss zumindest eine wesentlich stärkere demokratische Kontrolle gewährleistet werden. 
Den Mitgliedern des Ausschusses für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes des Landtags 
Niedersachsens müssen deutlich mehr Befugnisse und Einsichtsrechte eingeräumt werden. So muss 
die Größe des Parlamentarischen Kontrollgremiums ausgeweitet und die Verwendung von Geldern 
durch den Verfassungsschutz stärker kontrolliert werden.

D. Informationsfreiheit/Transparenzgesetz
D1.) Treten Sie für die Einführung eines Transparenzgesetzes oder eines 
Informationsfreiheitsgesetzes für Niedersachsen ein und falls ja, welches wären für Sie die 
wesentlichen Rahmenbedingungen dafür?

Transparente Strukturen und der allgemeine Zugang zu Informationen sind zentrale 
Voraussetzungen für echte, politische Teilhabe. Nur wenn Menschen überblicken können, wie 
Behörden und politische Gremien arbeiten, können sie eine echte Wahl treffen. Wir setzen uns für 
mehr Transparenz und Öffentlichkeit in der Politik ein. Transparenz und Öffentlichkeit sind das 
beste Mittel gegen Korruption und Hinterzimmerpolitik. Wir wollen gesetzliche Schranken für die 
Einflussnahme von Lobbyvertretern auf die Politik.

Informationen und Daten, die wir alle durch unsere Steuergelder mitfinanziert haben, sollen dem 
Gemeinwohl dienen. Darum sollen sie kostenfrei in freien Formaten und unter freien Lizenzen 
(Creative-Commons-Lizenzen) zugänglich sein und jedermann zur Information aber auch zur 
Weiternutzung zur Verfügung stehen. Das gilt für Daten, die Behörden erheben oder erzeugen 



ebenso wie für Ergebnisse aus Forschung, Lehre und Wissenschaft, die mit öffentlichen Geldern 
mitfinanziert wurden.

Die Mitglieder des Landtages sind die Vertreter des Volkes. Um Ihnen als Bürger Teilhabe und 
Identifikation mit der Demokratie zu erlauben, fordern wir alle Informationen, auf die die 
Volksvertreter bei ihren Entscheidungen zurückgreifen, für jedermann lückenlos und ungeschwärzt 
zur Verfügung zu stellen, solange nicht im Einzelfall gewichtige Gründe, wie z.B. die Privatsphäre, 
dagegen sprechen. So können Sie die Entscheidungen nachvollziehen und werden in die Lage 
versetzt, das politische Handeln der Volksvertreter zu bewerten und bei Wahlentscheidungen zu 
berücksichtigen. Diese Informationen sollten in allgemein verständlicher Form zeitnah öffentlich 
zugänglich sein.

Zusätzlich sollen alle Niedersachsen die Möglichkeit bekommen, an allen Sitzungen, 
Besprechungen und Treffen im Landtag und auf kommunaler Ebene persönlich teilzunehmen, sie in
einem Livestream zu begleiten oder im Nachhinein eine Aufzeichnung der Sitzung einzusehen. 
Öffentlichkeit von Sitzungen sollte der Normalfall, Nicht-Öffentlichkeit eine im Einzelfall zu 
begründende Ausnahme sein. Alle Sitzungsunterlagen, Tagesordnungen,  Anträge und Beschlüsse 
sollten frühzeitig und allgemein zugänglich online veröffentlicht werden.

Außerdem fordern wir, das niedersächsische Abgeordnetengesetz endlich an die Anforderungen der 
UN-Konvention gegen Korruption anzupassen. Korruption, Vorteilsnahme und der Umgang mit 
Spenden müssen eindeutig geregelt werden. Wir wollen alle Abgeordneten verpflichten, sämtliche 
Einkünfte, die sie während ihrer Amtszeit beziehen, detailliert in mindestens halbjährigen 
Abständen offen zu legen. Bei besonders geschützten Berufsgruppen ist lediglich die Branche und 
die Höhe der Einkünfte mitzuteilen.

Um dem sogenannten Drehtür-Lobbyismus Einhalt zu gebieten, soll ein Wechsel ehemaliger 
Volksvertreter in Lobbytätigkeiten generell, also nicht nur im Bereich der zuvor bearbeiteten 
Fachgebiete, für eine Karenzzeit von drei Jahren verboten sein. Bis zu einer gesetzlichen 
Umsetzung setzen wir uns für eine Mitteilungspflicht der ehemaligen Abgeordneten ein. So könnte 
einem Abgeordneten auch nach dem Ausscheiden aus dem Landtag bei verbotener Lobbytätigkeit 
ein Ordnungsgeld durch den Landtagspräsidenten auferlegt werden.

Spenden sollten nur von Parteien bzw. Wählergemeinschaften angenommen werden dürfen. Für 
parteilose und fraktionslose Abgeordnete wird gegebenenfalls eine Sonderregelung geschaffen.

Weiterhin setzen wir uns für die Einführung eines Lobbyregisters ein, was die Regelungen für den 
Bundestag nicht unterschreiten darf. Es führt dazu, politische Einflussnahme zu erkennen. Dies soll 
rückwirkend zum Beginn der 18. Legislaturperiode eingeführt werden.

Eine Einflussnahme kann aber auch indirekt erfolgen. Deshalb müssen Nebeneinkünfte transparent 
gestaltet sein. So setzen wir uns für die Veröffentlichungspflicht von Reden, Vorträgen, 
Präsentationen und ähnlichem gegen offen oder verdeckt gezahltes Entgelt ein, die durch 
Mandatsträger des Landtages Niedersachsen und Regierungsmitglieder bei privaten, nicht mit der 
beruflichen Tätigkeit in Verbindung stehenden Veranstaltungen gehalten werden. Die 
Veröffentlichung findet unter freier Lizenz statt. Eine  entsprechende Richtlinie ist zu erlassen.

Da sich auch aus dem Abstimmungsverhalten Rückschlüsse auf politische Einflussnahme ziehen 
lassen und gleichzeitig eine Transparenz hinsichtlich der Einhaltung von "Wahlversprechen" 
hergestellt werden kann, setzen wir uns dafür ein, über die Seiten der Landtagsverwaltungen im 
Internet barrierearm einsehen zu können, wie die Landtagsabgeordneten bei sämtlichen 
Abstimmungen im Landtag gestimmt haben.



Wir wollen für den Landtag und für die kommunale Ebene Verwaltungs-Informations-Systeme und 
Online-Antragssysteme schaffen und allen Menschen die Möglichkeit geben, den Mandatsträgern 
online öffentliche Anfragen zu stellen.

Das Staatsgefüge ist kein Selbstzweck - auch die Ämter, Behörden und Ministerien handeln in 
Ihrem Auftrag und mit Ihren Steuermitteln. Der Staat steht in der Pflicht, sein Handeln den 
Bürgerinnen und Bürgern umfassend offen zu legen. Alle Informationen, die staatlichen Stellen 
vorliegen, Behördenentscheidungen betreffen oder die amtlich erhoben oder erzeugt werden, sollen 
uns allen uneingeschränkt zugänglich sein, soweit dem keine Bürgerrechte oder 
Datenschutzbestimmungen entgegen stehen.

Und wie Parlamentarier der Transparenz verpflichtet sein sollen, so muss dies auch im Rahmen von 
Auftragsvergaben bei öffentlichen Institutionen gelten, um Schaden vom Steuerzahler 
wegzunehmen. Bis Ende 2008 wurde bei der Oberfinanzdirektion Hannover ein zentrales 
Unzuverlässigkeitsregister geführt. Da es seit dem Bestrebungen auf Bundesebene gibt, ein 
bundesweit einheitliches Korruptionsregister zu installieren, wurde dies jedoch nicht fortgesetzt. 
Dies ist bis dato noch nicht abgeschlossen und es ist nicht erkennbar, wann es soweit sein wird. Der 
Ausschluss von Unternehmen erfolgt daher - wenn überhaupt - lediglich im jeweils eigenen 
Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Auftraggebers. Dies ist nicht ausreichend. Wir setzen uns 
daher für die Einführung eines  Korruptionsbekämpfungsgesetzes bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge ein, mit dessen Hilfe bereits der Korruption auffällig gewordene Firmen behandelt 
werden. Das Korruptionsbekämpfungsgesetz von Nordrhein-Westfalen kann hier als Vorbild dienen.

Wir wollen ein Transparenzgesetz schaffen, das die Veröffentlichungspflichten auf den 
verschiedenen staatlichen Ebenen regelt und dem Informationszugang eine rechtliche Basis gibt, die
keinerlei Schranken bspw. finanzieller Natur beinhalten darf. Nachfolgendes Landesrecht, wie zum 
Beispiel das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, muss entsprechend angepasst werden.

Dazu gehört weiterhin die Offenlegung der Gesamteinkommen von kommunalen Spitzenbeamten 
sowie Geschäftsführern, Vorständen und Verwaltungs- und Aufsichtsräten in Einrichtungen 
wirtschaftlicher öffentlich-rechtlicher Natur in Niedersachsen ein. Dies betrifft insbesondere 
öffentlich-rechtliche Sparkassen, Medien und Wohnungsbau-, Verkehrs- sowie Ver- und 
Entsorgungsbetriebe. Zwar sind Einkommen prinzipiell Privatsache. Wo sie öffentlich finanziert 
werden, hat aber die Allgemeinheit ein Recht auf Information. 

Politische und verwaltungstechnische Entscheidungen können nur dann von uns Bürgern 
nachvollzogen werden, wenn wir verstehen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. 
Darum müssen alle für die Entscheidungen bedeutsamen Daten und Informationen öffentlich und 
frei zugänglich sein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass jedermann freien Zugang zu allen 
öffentlichen Informationen bekommen. Diese umfassen alle Daten, deren Erstellung direkt oder 
indirekt durch öffentliche Gelder finanziert wurde. Darunter fallen z.B. wissenschaftliche  
Forschungsergebnisse, Lehrmaterialien, Software, Planungen, Protokolle, Mitteilungen oder 
Rundfunksendungen. Wir werden Open Data in die Verwaltung, Politik und Denkweise des Landes 
Niedersachsen einführen.

Zudem wollen wir sicherstellen, dass diese Informationen so einfach wie möglich erreichbar sind. 
Das bedeutet für uns, dass der Zugang nicht durch komplizierte Antragsverfahren, restriktive 
Lizenzen, Gebühren oder technische Mittel erschwert werden darf. Mit Hilfe der modernen 
technischen Wege können die Informationen kostengünstig und schnell veröffentlicht werden. Eine 
Begründung für die Herausgabe von Informationen sollte dann nicht mehr notwendig sein. Daten 
der Verwaltung und Politik sollen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung stehen, solange es sich 



nicht um personenbezogene Daten oder wenige klar zu definierende und begründete Ausnahmefälle 
handelt.

Dies gilt auch für Datensätze durch Mess- und Sensorinstrumente der öffentlichen Hand. Sie sollen 
mit einer maximalen Verzögerung von 48 Stunden über eine offene (Software-)Schnittstelle durch 
das Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden. Wir fordern vor allem, dass Privatleute und 
Firmen beim Generieren, Bereitstellen und Öffnen von Mess- und Sensordaten Unterstützung durch
das Land , z.B. in Form von (Dach-)Flächen, fachlichen Expertenmeinungen, Ressourcen (Strom- 
und Datennetze), Ausstattung wie auch der oben genannten offenen (Software-)Schnittstelle 
erhalten können. Datensätze, deren personenbezogenen Daten nicht pseudonymisiert und 
anonymisiert werden können, sind von einer Veröffentlichung ausgenommen. Es wird jedes Jahr 
erneut eine Prüfung stattfinden, ob eine vollständige Bereinigung der Datensätze von 
personenbezogenen Daten inzwischen sichergestellt werden kann. Alle Datensätzen müssen der 
Allgemeinheit zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Das Land Niedersachsen soll für 
das Anbieten der Datensätze keine monetären Gegenleistungen verlangen. Alle Datensätze sind zu 
jedem Zeitpunkt abrufbar – eine maximale Speicherdauer ist nicht vorgesehen.

Durch die Veröffentlichung können im Einzelfall Mehrkosten entstehen, weil einige kommerzielle 
Anbieter gar nicht oder nur durch Zahlung erhöhter Lizenzgebühren beauftragt werden können. 
Langfristig gehen wir jedoch von einem erheblichen Einsparpotenzial aus, weil die Daten beliebig 
wiederverwendet werden können. Die Erzeugung von freien Texten, Bildern, Filmmaterialien oder 
Software kann im Bedarfsfall öffentlich ausgeschrieben werden.

E. Datenschutz
E1.) Wie stehen Sie zu der Forderung, dass alle öffentlichen Stellen zur Kontaktaufnahme mit
den Bürger*innen E-Mail-Kontakte mit der Möglichkeit zur OpenPGP-Verschlüsselung 
anbieten können müssen?

Verschlüsselte Kommuniktionsmöglichkeiten mit jeder Art von öffentlicher Stellen anzubieten ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit.

E2.) Wie stehen Sie zu der Forderung an alle öffentlichen Stellen, sich von Twitter, Whatsapp, 
Instagram, TicToc, Facebook etc. zurückzuziehen?

Wenn die Sicherheitsbehörden auf sozialen Medien aktiv sind, ist dies eine Form der Bürgernähe, 
die zu begrüßen ist. Wo dies dazu genutzt wird, von den Sicherheitsbehörden gewünschte 
Stimmungen zu erzeugen, lehnen wir den Einsatz ab.

E3.) Wie stehen Sie zu der These, dass "Datenschutz nicht zum Täterschutz werden dürfe"?

Datenschutz ist ohne Einschränkungen zu gewährleisten!

E4.) Befürworten Sie die Forderung nach einem öffentlich einsehbaren Kataster aller 
Überwachungskameras, unabhängig, ob diese von privater oder staatlicher Hand betrieben 
werden?

Ja! Dabei muss dann neben den Betreibenden auch die für Beschwerden zuständige Person benannt 
sein. Noch lieber wäre uns allerdings der weitgehende Verzicht auf staatliche Kameras.

E5.) Welche Meinung haben Sie zu einer flächendeckenden Videoüberwachung des 
öffentlichen Personen- und Personennahverkehrs?



Wir lehnen diese aus den selben Gründen wie eine Videoüberwachung des öffentlichen Raums an 
sich ab.

E6.) Inwiefern setzen Sie sich für eine Stärkung der/des Landesdatenschutzbeauftragten ein

Datenschutz ist in der Informationsgesellschaft wichtiger denn je zuvor. Allein darum muss die 
Landesbeauftragung für Datenschutz ein Weisungsrecht gegenüber Landes- und 
Kommunalbehörden bekommen, wenn sie darlegt, dass die von vorgesetzten Behörden und 
Institutionen oder der Landesregierung kommende Weisungen nicht gesetzeskonform sind.

Mit freundlichen ‚Grüßen
Piratenpartei Niedersachsen 
Thomas Ganskow
Landesvorsitzender


